
Forschungen

über das

Räthsel der

mannmännlic

Liebe

Karl Heinrich

Ulrichs









über

lannmännliche Geschlechtsliebe.

Erste Schrift über mannmäiinliche Liebe

von

Preis 1 Mh

Carl Heinrich Ulrichs

(Numa Numantius).

3— Zweite Aullage. —

JLUj999909999



4

i

I

f

Digitized by Google



X
}}Vindex.

Sociai-juristische Studien

mannmännliclie CeschlechtsUeiis.

Erste Schrift über mannmänniiche Liebe.

Nachweis,
^

I. dass 816 ebensowenig Yerfolfrung verdient, als

die Liebe xu Weibern;
II. dass sie schon nach den bestehenden Gesetzon ])( titscl»-

IHnds gesetzlich nicht veilolgt werileu kann.

über

„Gicb mir, vo ich stehe : und euer

„^tem «Ivr Verfolgung hebe ich

„un Miinon Angeln."

N. K um.

Von

(NuNftt Nuimntlus).'"

wall. ROnigl. Hannover. AintaasBMSor.

Carl Heinrich Ulrichs

Mit einem Vorwort v. mOii n von T>r. med. Hirsehfeld,
Arsst in Clutrlotteabnif.

LEIPZIG
Verlag von Max Spohr.

1888.

Digitized by Google



Digitized by Google



Inhalt

der

ersten Schrift Aber mannmännliche Liehe.

Social-juristischer Theil.

„Vindex".

Sfiitfi

Vorwort 7

Einleitung 15

Erster AT)scliiiitt.

Dio Ungorcclitigkeit der bisborigcii Verfolgungen mannmann-
licher Liebe, abgeleitet aua ihrem AiigoV)orcn9cin.

I. Thatsäcliliche Verbreitung maniimiuiiilicber Liebe, i:^ 1—5. 21

II. A ng e b (j r e n s e i fi matinmäiinlicher Liebe, t;. ö— 11. . . 24

III. Naturwidrig nnd natorgemäss. 12—18 26

IV. Die U<>bung angeboreticr maiinmännlicher liiebo ist weder

verbrecherisch noch unsittlicb. Sic zu verfolgen ist

daher grausam, ungerecht und sinnlos. De lege

ferenda. §.19-34 29

Zweiter Abschnitt.
Juristischer Nachwois, dasa nach Dcatschlands best oh en-

den G esetzen Uebung angoborepormaniimännlicher
Liebe, als unter den Begriff naturwidriger Daiid-

lungen nicht fallend, strafloe ist, und dass daher

stiafrecht liehe Untersuchungen wegen solcher Uebung
gesetzlich überhaupt nicht statthaft sind, beziehungs-

weise dass begonnene Untersuchungen sofort einzu-

stellen sind.

I. Vorhandene Ucbercinstimmang der lex lata mit der

38

II. Gesetzliche, der Staatsbehörde obliegende, Beweislast und

Inhalt des von ihr zu erbringenden, zu einer Bestrafung

gesetzlich erforderlichen, Beweises. §. 40—43. . . . 41

IIL Unmöglichkeit, diesen Beweis zu erbringen, und dem-
nach gesetzliche Unzulässigkeit einer strafrechtlichen

Unter.suchung. 44. 45 43

46



Vorwort.

Der SPOHR«CHB VERLAG hat sich mit der nicht

ohne Schwierigkeiten zu bewirkenden Neuherausgabe der

Ulrichs'schen Werke ein entschiedenes Verdimist erwor-

ben. Waren doch diese Selirifteu so vergriffen und be-

gehrt, dass fiir einzelne derselben im Buchliaudel der fiinf-

zigfache Betrag ihres ursprünglichen Preises geboten wurde.

Mit dem wacliseuden 1 uti i css.^ das nicht nur Aerzt« und

Juristen, sondern weite Kreise der Bevölkerung dem in

Rede stehenden Gebiet entgegenbrachten, mit der steigen-

den Ausdehnung der homosexuellen Litteratur mehrte sich

begreiflicherweise das Verlangen, die Originalarbeiten

kennen zu lernen^ welche zu diesen Forschungen die leb-

hafteste Anregung gegeben hatten. Schrieb doch v. Krafil-

Ebing, der Verfasser der klassischen Psychopathia sexualis

an Ulrichs selbst:

„Qtaz, 29. Januar 1879. Das Studium Ihrer Schrif-

ten fiber maimmSnnliche Liebe hat mich in hohem
Masse intexessierti .... da Sie ... . zum ersten Mal
diese Thatsachen öffentlich besprechen. Von dem Tage

an, wo Sie mir — ieli glaube es war 186(3 — Ihre

Schriften zusandten, habe ich meine volle Aufmerksam-

keit der Ersoheinimg zugewendet, welche mir damals

ebenso ri^tselhaft war, als interessant; nur die Kennt-
nis rhrer Schriften allein war es, was mich
veranlasste zum btudium in diesem hochwich-



tigen Gebiet und zur Niederlegung meiner Erfahr-

nngen in dem Ihnen bekannten Aufsats im j^Arohiv

für Psychiatrie.^

Wenn wirheute das abgeschloeaene UlriohlBche Lebens-

werk durchmustern, mtlssen wir mit wahrhafter Bewunder-
ung den ungewöhnlichen Fleiss, die Vollständigkeit aner-

kennen, mit dem der Verfasser nicht allem vom juristischen,

sondern auch vom naturwissenschaftlich -medizinischen,

theologischen imd philosophischen Standpunkt seinen

Gegenstand erfasste. Es ist seit dem er-sten ^\iiftreten

von Ulrichs viel in diesem Zweige der Wissenschaft

gefoi^cht und geschrieben worden, allein neue (Gesichts-

punkte sind kaum hinzugefügt wordm und mancher

Autor, dem diese Werke nicht zur \'erfügung standen,

wird jetzt erstaunt wahrnehmen, wie hier Auffassungen

nicht nur angedeutet^ sondern ausgearbeitet vorliegen, die

er ftir völlig neu ansah. Das gilt namentlich auch von

der biologisoh-embryologiflchen Erklärung der konti&ren

Sexualempfindung.

Karl Heinrich Ulrichs, 1826 geboren, stammte aus

einer hochangesehenen hannoverschen Juristen- und Be-

amtenfamilie, der auch mehrere Geistliche augehörten.

Ein naher Verwandter von ihm war einige Zeit hannöver-

scher Minister. Nachdem er schon als Gymnasiast eine

ungemein vielseitige BeaiilaguDg an den Tag gelegt hatte,

und ihm in Göttingen für seine Schrift: de foro recon-

ventionis der akademische Preis zuerkannt war, wurde er

im Alter von 22 Jahren für seine Arbeit: de pace West-

phalica von der juristischen Fakultät zu Berlin der gol-

denen Medaille für würdig befunden.

Er beendete jedoch aus freien Stücken schon als

Amtsassessor seine Beamtenlaufbahn und lebte seinen ge-

lehrten Neigungen entsprechend anspnichslos und unbe-

helligt — in Hannover existierte damals kein § 175 —
in dem kleinen Orte Burgdorf. Als Jurist und als
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Philologe in gleicher Weise bedeutend, beherrschte er

voUkommen die klassischen Sprachen und veröffentlichte

ausgezeichnete Uebersetzungen römischer Klassiker, wie

er auch später eigene lateinische Gedichte herausgab, bei-

spielsweise Carmina auf den Tod Ludwig IL von Bayern.

Im Jahre 1804 erschienen kurz nacheinander die ersten

beiden Bände „über das Rätsel der maunmännlielien Liebe"

..Vindex" und ,Inclusa*, ersteres mehr juristischen, letz-

teres mehr naturwissenschaftlichen Inhalts. Der Ver-

öffentlichung dieser Schriften war ein harter TCamnf mit

seiner Familie vorangegangen, die von der i^lbiizier^ng

seiner Ansichten aufs energischste abgeraten hatte. Lange

Jahre vor dem Erscheinen der Bücher hatte er in seinem

so stark entwickelten Drange nach Wahrheit sich seinen.

Verwandten anvertraut Die Briefe an seine Ange-

hörigen, welche uns jetzt vorliegen, — sie werden in

dem ersten Jahrbuch ftlr homosexuelle Forsohimgen ab-

gedruckt werden — wirken in ihrer Ofienheit und Gre-

diegenheit^ in ihrer Schlichtheit and Eindringlichkeit

geradezu erschütternd.

Seinen Verwandten zu Liebe verschwieg er sehr

wider seine Natur auf den fiinf ersten Schriften seinen

Namen und nannte sich „Numa Xumantius/' erst 18()8 bei

der Herausgabe von „Memnon," seinem Hauptwerke, warf

er den Schleier der Pseudonymität von sich.

„Vindex" und „Inclusa" wurden ebenso wie später

.,Gladius furens* und „Memnou'* in verschiedenen Staaten

polizeilich konfisziert und wieder freigegeben. Bei den

hierbei sich abspielenden Prozessen ergossen sich wahre

Fluten von sittlicher Entrüstung und giftigem Hohn über

Ulrichs. War er doch seiner Zmt so sehr vorausgeeilt

und dabei so von der Berechtigung seiner Lebensaufgabe

durchdrungen, dass er vielfach für geistesgestört gehalten

wurde.

Da es in Hannover keinen Umingsparagraphen zu
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bekämpfen gab, ging er ursprünglich nur gegen das Vor-
urteil in der Gesellschaft vor. Als aber die Ereignisse

von 1866 kamen, hatte die ganze Frage ftir Ulrichs mir

die einzige Bedenitung: In Hannover " kein ^ 175, in

Preussen § 175. Er wurde enragierter Weife und

Preussenfeiud, hielt zündrndr Reden als Welfenagit*it<)r

lind spielte einiL'^c Zeit eine politische Rolle. Er wurde

von preussiseli- 1( iitscher Seite aufj^ehoben, arretiert und

zu einem Jahr Festung in Minden verurteilt. Damals

ging durch die Zeitungen die Notiz, dass die Polizei

seine Papiere beschlagnahmt liatte, aber anstatt, wie ge-

hofft, politisches Material zu finden, eine ausgedehnte ur^

nisohe Korrespondenz bis in die höchsten Kreise reichend

entdeckt habe.

Kurze Zeit nach seiner Freilassung beging Ulrichs
jene That^ welche ihn, trotz der starken Anfeindungen, die

sie ihm eintrug, bis an sein Lebensende mit besonderem

Stolz erfüllte. Er war am 29. August 1867 auf dem
Juristenkongress in München vor mehr als 500 Juristen,

im Beisein von Vertretern des königl. bayrischen Hauses

imd der Abgeordnetenkammer, ,mit hochklopfendem Busen

die Rednertribüne Ii inangestiegen*', nm sich öffentlich zu

beschweren, dass der von ihm und dem Professor der

Jurisprudenz Dr. Tewes zu Graz eingebraehte Antrag

unterdrückt worden sei, welcher heischte, „ dass angeborene
JAehe zu Personen männlichen Geschlechts nur unter den-

selben Voraussetzungen zu strafen sei, unter welchen

Liebe zu Personen des weiblichen Geschlechts gestraft wird.*

Es lohnt sich, einige Augenblicke bei dieser

interessanten Episode zu verweilen, die ftir Ulrichs so

fiberaus bezeichnend war.

Unmittelbar nachdem der Präsident dem Wunsche
Ausdruck gegeben, „der König von Bayern — es war

Ludwig II. — möge recht bald des Glückes der Ehe teil-

haftig werden, da sie das höchste Glück des Mannes sei'',
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hatte Ulrichs zu einer Rechtsverwahrung wegen Aus-

schliessung eines Antrags von der Tagesordnung das

Wort erbeten und erhalten. «Es handelt sich,* so etwa

begann er, „um die endliche Aufhebung einer aus älteren

Jahrhunderten auf uns gekommenen ungerechten 8traf-

bestinimung, um die Abschaffimp: der in dieser Bestimmung

liegenden Veriolgung einer .sehukliosen ^renschenklasse,

es handelt f-^ieh zugleich auch um Herstellung der iu

diesem Punkte nicht vorhandenen Rechtseioheit Deutsch-

lands (es bezog sich das namentlich auf Bayern, welches

1813 den entsprechenden Paragraphen aufgehoben hatte),

endlich handelt es sich auch noch darum, eine bisher

reichlich geflossene Quelle von Selbstmorden zu ver-

schliessen, nnd swtat von Selbstmorden der erschrecklichsten

Art ; ich glaube, dies smd doch sehr würdige, ernste and

wichtige Gesetzgebungsfragen, mit denen sich zu beschäf-

tigen der Deutsche Juristentag recht eigentlich berufen

wäre; es handelt sich, meine Herren, um eine auch in

Deutschland nach Tausenden zählende Mensohenklasse»

welcher viele der grossteu und edelsten Geister unserer

sowie fremder Nationen angehört haben/ Bei diesen

Worten erhoben sich stürmische Sputt- und Schlussrnfe, die

in tolM iidt II Lärm ausnrteten, als Ulrichs nach längerer

L'titerlirechung lorttuiir: «welche Menschenklasse aus

keinem anderen Grunde einer strafrechtlichen Verfolgung,

einer unverdienten, ausgesetzt ist^ als weil die rätselhaft

waltende schaffende Natur ihr eine Geschlechtsnatur ein-

gepflanzt hat^ welche der allgemeinen gewöhnlichen ent-

g^engesetzt ist/ Hier steigerte sich die Aufregung in

der Yersammlung derart^ dass Ulrichs schliesslich nichts

weiter übrig blieb, 'als unter Niederlegung sdnes Manu-
skripts die Bednerbiihne zu veriassen. Nachdem der

grösste Tumult sich gelegt hatte, sagte der Vertreter der

Deputation: «Wir haben den Antrag beseitigen zu sollen

geglaubt^ einmal, weil er mit den bestehenden Gesetzen
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in Widersprach stcht^ und dann, weil er die Sehamhailig-

keit verletzt, er würde, wenn nur verleseo, die Indignation

der Versammlting erregt haben, die Schamröte würde uns

ins Gesicht gestiegen sein." Nachdem hierauf ein Mit-

glied des Kongreeses der Deputation im Namen der Ver-

sammlung gedankt hatte, dass sie Jm Interesse der Sitt-

lichkeit den Antrag unterdrückt habe*, beeilte sich der

Prüsident, Geh. Rat v. Wächter aus Leipzig, möglichst

rasch zur. Erledigung der anderen Gegeiistiinde über-

zugehen. „Ja, ich bin stolz/ schreibt Ulrichs in (i];i<liu8

furens, in dem er sich im Ansehluss an dieses Miiiicht ner

Vorkomniiii.s an die deutschou Juristen wendet, „icli bin

stolz, dass ich die Kraft fnnd, der Hydra der öffent-

lichen Verachtung einen ersten Lanzenätoss in die Weichen

zu versetzen."

Um dem Umingsparagraphen aus dem Wege zu

gehen, war Ulrichs mittlerweile von Hannover nach

Württemberg gezogen, wo er in Stuttgart durch Schrift-

stellerei und Züchtung seltener Schmetterlingsraupen sein

Leben fristete. £nde der siebziger Jahre png er nach

Neapel; er lebte dort vegetarisch in äusserster Einfach-

heil^ immer seinen Zweck durch Schriften und Korre-

spondenzen verfolgend. Die letzten Lebensjahre verbrachte

er in Aquila in den Abmzzen, auch dort ganz stJll und

einfach. Ein wohlhabender Schicksalsgenosse sorgte für

seine Pflege, sein Begräbnis und ein ])fciikmal. „Er war

ein Märtyrer lür seine Ueberzeugung, ein Mensch, in dem
keine falsche Ader war" so urteilt über ihn ein bekannter

ihm befreundeter Schriftsteller.

Die Siegeszuversicht, der grosse Optimismus, mit dem
Ulrichs den Kampf aufgenommen hatte, wich mit den

Jahren einer immer stärkeren Kümmernis, je mehr er

sich überzeugte, wie schwierig es war, dermassen ein-

gewurzelte Vorurteile aus der Welt zu schafPen. Am
schmerzlichsten berührte es ihn, als der Ausschuss der
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österreicliischen Ah^eordncteiikainmcr den im Liegieruags-

eutwurt' des Justizniinisters v. Komer gestrichenen Ur-

ningsparagraphen als § 273 wieder liineinkorrigiertc, und

als vollends das neue deutsche Reichsstrafgesetzbuch,

trotz des gegenteiligen Gutachtens der kgl. preussischen

wissenschaftlichen Deputation für das Medisinaiwesen eu

Berlin vom 24. März 1869 ebenfalls die verhängnisvolle

Bestimmung als § 175 acceptierte.

Wie würde dieser edle, vielverkannte Mann, der sein

Hauptwerk mit den schönen Worten schloss: „In öder

Wüste tont meine Stimme, wie Memnons SSule, der

Morgenröte entgegen," sich gefreut haben, hätte er sehen

dürfen, welchen Umfang die homosexuelle Forschung

und Litteratur in den letzten Jahren angenommen liat,

wie würde er, der so durch und durch deutsch in dem
weltentlc (reuen AbrnzzendJirfcheü nun ausrulit von seinem

mühevollen Kämpfen, von gerechter Genugtiiunno: erfüllt

gewesen sein, hätte er erlebt, wie sahireiche der be-

deutendsten Männer seiner Nation in einer Eingabe von

dem deutschen Reichstage die Aufhebung des Umings-
paragraphcn forderten.

Dreissig Jahre war^ seit jenem Juristentage ver^

gangen, welcher das heikle Thema nicht berühren zn

dürfen vermemte, als Yertreter des Reichstags und der

Regierung über dieselbe Frage eingehende Beratungen

pflogen. Wie bei der verhältnismässigen Neuheit des

Gegenstandes kaum andm zu erwarten war, vorderhand

mit negativem Resultat. Denn auch unter den Volks-

vertretern sind vielfach die Vorurteile grösser wie die

Voikeuutnisse. In dieser Angelegenheit sollten aber nicht

persönliche Empfindungen, sondern nur sachliche Er-

wägunp^eii und wissenschaftliohe Forschungen den Aus-

schlag geben.

Wenn einst die Nachwelt die Urningsverfolgungen

in jenes traurige Kapitel eingereiht haben wird, in wel-
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chem die übrig^^n Veriulgunjren andersfrläubi^er und
andersgearteter IM itmeiiäc^hen verzeiehuet sind, - und dass

das kommen wird, ist über jeden Zweifel erliabeu —
daun wird der Name von Karl Heinrich Ulrichs unver-

gesseo dastehen als einer der ersten und edelsten, die in

diesem Felde der Wahrheit und Nächstenliebe zu ihrem

Becht zu verhelfen, mit Mut mid Kraft bemüht ge-

wesen fdnd.

Gharlottenbargr, im Jali 1898.

Br. M. Hirschfeld.
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Einleitung.

L

0 tis mir luöglicli wäre, aucli nur eiuen AugeD-

blick lang euch in das Innere unserer Seele hinein*

zuversetzen, so dass ihr empföndety was wir empfinden,

wenn wir die Blüthe eines jungen Mannes erblicken,

wenn, wie Phrynichus singt von des Troilus jugendlichen

Wangen^

„na^ritm tpwg "EgwTog**!(*

dann würde es euch gegenüber einer Reclitfertigung

unserer Liebe ohne Zweifel überall nicht bedürfen. Eurer

begeistertsten Sympathien w&ren wir gewiss.

So aber ist jenes unmöglich; wie es denn ebenso un-

möglich ist^ dass jemals wir empfinden werden, was in

eurem Inneren vorgeht beim Anschauen eines blühenden

weiblichen Wesens.

*) „Es erglänet auf ieineii purpurnen Wangen das

Licht des Eros." (Athenaeas, dcipnosophiat&rum lib. XIII.

p. 560. [al Ub. XIII. oap. 17.])
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Euer Empfindungsvermögen ulso steht mir

nicht zur Disposition. Eure Sympathie steht uns nicht

zur Seite. Im Gegentheil, ungezügelte Anlapaihie lodert

in euch ji;egen uns und gegen eine Liebe, der(ja zauberische

Gewalt und deren himmlische Herrlichkeit ihr nicht ein«

mal leise zu ahnen befähigt seid.

Darum bleibt mir nichts übrig, als an euren Ver-
stand nachstehend mich zu wenden, al« an euren nackten

kalten Verstand mit nackten kalten X^ernunftschlüsseu

heranzutreten. Euer Verstand steht mir zu Gebote.

Verstand und VemunftBchlfisse sind ein gemeinsamer

iiüden euch und mir. Auf diesem ßoden seid ihr Rede

und Antwort mir schuldig.

Eure erwähnte leidenschaftliche Antipathie Ist an
wesentfiches Hindemiss eln^ richtigen, rein objectiven

Auffassmig der mannmäunlichen Liebe. In dieser Sache

fehlt euch, um mit Arthur Schopenhauer zu rede% die

^vom Willen nicht bestochene Erkenntniss", welche man

mit Becht für jedes Erkennen verlangt Eure Erkennt-

nisö ist in Fesseln geschlagen von Sympathie für Weiber-

liebe und von massloser Antipathie gegen mannmännliche

Liebe.

Ihr seid Partei, wie ich Partei bin. Unparteüschee>

von Pirteieingenommenheit freieK, Urtheil kann ich bei

niemandem von euch mit irgend welcher Sicherheit

voraussetzen.

Ich wtlrde mich auch gar nicht an euch wenden mit

meiner Rechtfertigung der munimiännlichen Liebe, wäre

ich nicht gezwungen, es zu tliun. Perhorresciren würde

ich euch, wie man einen befangenen Richter perhorrescirt.

Digitized by Google



— 17 —

Es giebt auf Erden keiDen über euch stehenden Kiohter,

an den ich mich wenden könnte. Ihr beherrscht die

Wiflsenschaft und die Einrichtungen der menschlichen

Gesellsclmft. Indem icli nieine Reohtfertigung desshalb

<lennoch an euch richte, seid ihr daher Partei und Kichter

in einer Person. Wollet das, bei eurer Prüfung meiner

Sätze, bedenken. Nur bei völlig Geschlechtslosen,

bei den Engehi im Himmel, würde ich völlig unbefangenes

Urteil voraussetzen dürfen. Annäherungsweise auch bei

Greisen, in denen der geschlechtliche Liebestrieb bereits

erloschen, und bei Kindern, in denen er noch nicht er-

wacht ist.

Eine ganz andere Stellung, als ihr xMänner, werden

vermutlich wissenschalUich gebUdete Frauen zur

mannmännlichen Liebe einnehmen; freilich auch sie

erst, nachdem sie meine Verstandcsgriinde werden erkanpt

haben. Denn zunächst ist auch bei ihnen eine hemmende

Antipathie vorhanden. Dann aber werde ich bei ihnen

auch voller Sympathie gewiss sein. Denn sie halte

ich, ihrer weichlichen Natur wegen, fiir Tähig, unsere Liebe

4iuch mit dem Empfindungsvermögen zu erfassen, d. i. sie

nachzuempfinden; was bei euch undenkbar ist

Unbefangene MSnner, die meine ^tze aufrichtig zu

prüfen entschlossen sind, bitte ich daher um z\\ ei Dinge:

1) den festen Entschluss zu fassen, lediglich mit dem

kalten Verstände zu prüfen und wenigstens den Versuch

2u machen, von aller Antipathie ihre Vernunft zu eman-

zipieren; 2) falls thunlich auch die Stimmen gebildeter ur-

teilsfähiger Eraueu zu vernehmen.

Keineswegs verzweifle ich jedoch auch an eurer
Ulrichs» Vindcx. 2
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leidenschaftslosen und richtigen Beurteilung. Habe ich

doch bei emzelnen unter euch den Beweis solcher unbe-

fangenen Urteile bereits in Händen an den Urteilen

Heinsens und Anlmr Schopenhauer's (siehe zweite Schrilt

§. 75 und 86.), von denen letzterer mit uacliahniens-

werter Gerechtigkeit von der mannmännlicheii Liebe

sagt*):

„Der Wahrheit nachzuforschen und deu Dingen auf

den Grund zu kommcu^ ist mein angeborener Beruf.

Diesem Berufe auch hier getreu, anerkenne ich zunächst

das sich darstellende Phänomen" (nämlich das thatsäch-

liehe Vorhandensein mannmännlicher Liebe unter allen

Völkern und in allen Jahrhunderten und ihre beharr-

liche Unausrottbarkeit) «nebst der unvermeidlichen

Folgerung daraus.**

Femer sagt er **):

,Dieser Folgerung" (nSmlich, dass die mannmännliche

Liebe „irgendwie aus der menschlichen Natur

selbst hervorgehe'') «können wir uns schlechterdings

nicht entziehen, wenn wir redlich verfahren wollen.**

Möchten doch alle so gerecht gegen mich verfaiiren,

wie ich, nach diesen Worten, von ihm erwarten dürfte

wäre er noch unter den Lebenden,

IL

Meinen Gegenstand scheint die herrschende herge-

brachte MeiuuDg l'ür absolut unberiilirbar zu erklären:

*) »Dio W^lt alt Will« und Vontcltung«'. 8. Aafl. 1869. Bd. IL
8. 014.

**} iu a. 0. S. 648.
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und ich, ich erdreiste mich, ihn einer eignen wissenschaft-

lichen Erörterung 2U unterwerfen?

Mich rechtfertigen zwei Gründe.

Der Wissenschaft ist, meines» Kruchtens, nichts un-

heriiliihar. Schon dieser Grund allein reicht hin, meine

ich, mich zu rechtfertigen. Auch dann würde er mich

rechtfertigen, wenn nicht schon längst Sokrates und Plato,

iit'uerdiügs unter andern M. H. Vj. JMeier und Arthur

Schopenhauer, diesem angebiicli unberührbaren Gegen-

stande ihre Forschungen und Studien gewidmet hätten.

Aber noch ein anderer Grund tritt hinzu. Es handelt

sich für uns um sein und niilit sein. Y,s handelt sich

um die Frage:

Ist es noch länger zu dulden, dass ihr, lediglich auf

Grund eines naturwissenschaftlichen Irrtums, absicht-

lich und systematisch darauf ausgeht, tausenden eurer

Mitmenschen Ehre und Lebensglück zu zertreten und

zu zerstören, Menschen, die ebenso brav sind, wie ihr,

und die in Wahrheit in gar durchaus nichts sich ver-

gangen haben?

AVo es aber darum sich handelt, die höchäten Güter

des Lebens zu retten: da wahrlich heisst es: vincula

trango! da hinweg mit der zartfUhlenden Besorgnis, her-

gebrachten Ansichten von Unberührbarkeit in's Antlitz

hL'lilagen zu mii.sst'n; da wäre es geradezu sträflieh, mn

mich eines Ausdrucks des Paulus zu bedieuen — „propter

metum hujus periculi temere rel Inquere jns SUUBI

indefensamV)

*; Panln« Jib. SO. ad edicium. Enthalten in lex 40, princi

in fino, DigeBtomm, do HerediUitii petitione, lib. V. tit 8.

£*
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m.
Ich wünsche niemanden in nachstehendem zu ver-

letzen oder zu krMnken. Ich verzeihe allen, die mich

kräukten, allen, die lieblos und hart gegen mich waren.

Ich verzeihe 'meinem Verräter. Freimütig aber werde

ich reden. Meine Spannkraft fühle ich durch selbst-

erlittene Verfolgungen nur gesteigert

IT.

Ich wollte lielx'i mit oflenem \'isir auftreten. Den

Bitten derer, die mir die nächsten sind auf Erden,

weichend, unterwarf ich mich der Fessel der Pseudo-

nymitftl^ die ich jedoch ehestens brechen werde.
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Erster Abschnitt.

fiie Ongerechtiikeit der liislierigeii Terfolgimgen

mannmännlicher Liebe;

abgeleitet aus ihrem Augebor ensein.

T.

TMatsicbUcke Verbreitung mamuaänBUcher Liebe.

§. 1. Thatsache ist es, dass es unter den Menachen

Individuen gicbt,

deren Körper männlich gebaut ist, welche gleichwohl

aber geschlechtliche Liebe zu Männern, gcsclileclit-

Hchea Horror vor \V eibern empfinden, d. i. Horror

vor gesclilecbtliclier Körperberühniug mit Weibern.

2f Diese Indi^'iduen nenne ich nachstehend

,Urninge*^

:

während ich

„Dioninge"
diejenigen Individuen nenne, welche man eclilechtweg

»Männer*' zu nennen pflegt, d. i. diejenigen,

deren Körper mKnnlich gebaut ist, und welche geschlecht-

liche Liebe zu Weibern, geschlechtlichen Horror vor

Männern empfinden.

Die Liebe der UmInge nenne ich nachstellend u r-

nische oder mannmannliche Liebe, die der Dioninge

dionische.
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Zur SchafiuDg' neuer Ausdrücke glaubte ich schreiten

zu müssen, weil das bisher wohl gebrauchte Wort
«Knabenliebe* der Missdeutung Anlass giebt, als

liebe der Urning wirklich Knaben, während er doch

juDgeMänner (puberes) liebt. Auch im alten Griechen-

land liebte der Urning nicht Knaben. uFIaTg" heisst so

gut „junger Mann", als , Knabe*. Meine Ausdrücke sind

entstanflen durch Unuvaiidiung der Gütternamen Uranus
und Dione. Eine poetische Fiction Plato's leitet näm-

lich den Ursprung der mannmänulichen Liebe ab vom
Gotte Uranus, den der Weiberliebe von der Dione.

(Plato's Gaötmaiils, Cap. 8 und 9.)

§. 3. Viel tausend Urninge leben in allen Ländern

Deutschlands, in Stadt und Land, unter hohen und

niederen Ständen, in allen Beru&klassen, Millionen unter

allen Völkern der Erde. Urninge gab es zu allen Zeiten,

schon im granesten Altertum, unter Völkern, welche

noch auf der niedrigsten Stufe der Cultnr standen, unter

Fischer- und JMgervölkern, unter Nomaden, ja unter den

eigentlichen Wilden.

Lautes Zeugnis legen davon ab teils neuere

Schriften, teils die Schriften des Xenophon, des Athenäns,

die noch vorhandenen L^eberbleibsel der Gedichte des

Piudaruä, Ibycus, Anacreou, Plutarch's egwrsc, Lucian's

d/Tvtp^aCi Lucian's t^üj/fc, was die Griechen betrifft vor

allen Plato's Schriften; sodann Virgil's ecloga II.

„Alexis*, die Schrilten des Suetonius, des Petronius, die

Scriptores historiae Augustae etc., die Persisclieu und

Arabischen Dichter des Mittelalters etc., die Bibel, das

corpus juris etc. Unter den neueren Schriften verweise

ich auf den ausführlichen und reclit imbefangen ge-

schriebenen Aufsats von Meier vom Jahre 1837 in £rsch

und Grübelns Encydopädie. (Band Pac^Pal. S. 149—189.)

§. 4. Nach einer annäherungsweisen Berechnung giebt

es in Deutschland 20000 erwachsene Urninge; nach
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einer anderen 30000, ja 35000. Nehmen wir als Durch-

schnitt 25000 an und nehmen wir Deutschlands l^eelen^

sahl zu 50000000 an (etwas zu hoch), also die Zahl seiner

HOlnner zu 25000000 und die seiner erwachsenen Männer
zu 12500000: so ist das Verhältnis dererwachsenen Urninge

zu den erwachsenen Männern überhaupt das von

25000 zu 12500000,

oder von

1 zu 500.

D. i. unter 50Ü erwachsenen Männern ist in Deutschland

durchschnittlich auf einen Urning zu rechnen.*) Mit diesem

Ergebnis stimmen auch die Verhältnisse einzelner Städte

Deutschlands zieinlieh i^enaii überein. So enthält Berlin

mit seinen 50Ü00U Seelen ganz gewiss weit mehr als

250 erwachsene Urninge, wobei denn freilich die dortigen

Fremden mit in Berechnung kommen. Mehrere Städte

von etwa 100000 Seelen enthalten ebenso mindestens

50 erwachsene Urninge.

Dies allerdings schwierige Gebiet sollte die Statistik

nicht übersehen.

Trügen nicht verschiedene Anzeigen, so ist in Deutsch^

land die Zahl der Urninge im Verhältnis zu denDioningen

in fortwährendem Wachsen begrifien. Kein Vater ist

sicher, ob nicht In einem seiner erwachsenen Söhne der

Keim dieser Neigung schlummere und mit dem Eintritt

der l'ul)ert:it hervorbrechen werde.

§. 5. Hin und wieder werden nachstehend geschlecht-

liebe Ausdrücke uiclit zu umgehen sein. Allein wo die-

selben im höheren Interesse der Bekämpfung verhängnis-

voller Irrtümer au8ge«prochen werden müssen: da würde

es meines Erachtens von meiner Seite Unrecht sein^ aus

*) Dicflo SohfttzangcD sind sp&tor Ton Ulriohs aelbtt vnd Anderen

Antoran nla sa niedrig gegriffen angeseben worden.

Anm. d. Herausgelim.
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falscher Scham sie zu verschweigen^ und ebenso von Seiten

des Lesers, an ihnen Anstoss zu nehmen.

Ks giebt Menschen, die es veistehen, gegen Bewdfi-

grtinde sich hermetisch zu versperren. Nur für unvor-

eingenommene Leser schnell ich. Diese aber bitte ich um
«ine möglichst ruhige und soiglültige Prüfung meiner SStze^

n.

Anatkomstln niiuniiiuUelijir Liebt.

ij. G. Die Oioninge scheinen ohne Weiteres von der

Hypotliese auszugelieu:

eine eigene Klasse geborener Urninge gebe es nicht

unter den Menschen und könne es nicht geben,

mit anderen AVorien:

eine eigene Klasse von Individuen gebe es nicht und

könne es nicht geben, denen, bei mänulichem Körper-
bau, weiblicher Geschlechtstrieb angeboren sei,

d. i. denen geschlechtliche Liebe zu MSnnem und ge-

schlechtlicher Hoixor vor Weibern angeboren sei;

ftUen körperlich n^tonlich gebauten Individuen sei viel-

mehr auch männlicher Geschlechtstrieb angeboren^

d. i geschlechtliche Liebe <u Weibern, geschlechtlicher

Horror vor Männern«

§. 7. Diese Hypothese ist dnrchauM irrig. Es giebt

eine eigene Klasse geborener Urninge, eine eigene

Klasse von Individuen, denen nel)eu männlichem Körper-

bau weiblicher Geschlechtstrieb angeboren ist, eine eigene

Unterart von Männern, denen man nmünnli che

Liebe angeboren ist.

In der zweiten Schrift Averde ich hierfür eine Beihe

von wissenschaftlichen Beweisgründen anführen,

8. lauter „angeboren" ist zu verstehen: geschlecht-

lich angeboren, organisch angeboren, dem geistigen Ge-
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8chlecht80rganismiis nach angeboren, nicht : krankhaft an-

geboren, auch nicht ein Aiigeborensein, wie dem Brand-

stifter^ dem Diebe^ dem Trunkenbold ein Hang etwa an-

geboren sein mag, Brand zu legen, zu stehlen, zu trinken;

sondern ein Angeborensein in demselben Masse,
wie dem Dioning Gescblechtsliebe zu Weibern
und wie dem Weibe Geschlecbtsliebe zu Männern
angeboren ist

§. 9. Das Angeborensein mannmännlicher Liebe ist

( in Angeborensein in dem Masse, dass das Individuum,

dem sie anjreboren ist, der Urning:, in Fol^e dessen gar

ni cht vollständig Mann ist, -(»ndern nur .Qu asi-Mann*
«»der „Halb mn Tin'' genannt /u werden verdient.

Seinem ganzen geistigen Organismus naeh, nicht blos

was geschlechthehe Liebesempfindimg betriät, seiner ganzen

geistigen Naturanlage nach, seiner ganzen Gemütsart

nach: ist der Urning nicht Mann, sondern ein Wesen
weiblicher Art

In hervortretenden Charakterzügen, im Benehmen, in

Körperbewegungen etc. trägt er einen vollkommen weib-

lichen Habitus an sich, welcher die erkennbare äussere

Erscheinung des m ihm wohnenden weiblichen Klements

ist. (Siehe die zweite Schrift)

§. 10. Wur Urninge bilden eine zwltterfthiillehe be-
sondere geschlechtliche Menschenklasse, ein

eigenes Geschlecht, dem Geschlecht der Männer und
demder Weiber als drittes Geschlecht eoordiniert.

Sclbststiindig stelu-n wir da, neben Mänuern und neben

AVeibern, völlig abgesondert vun beiden, die wir weder

völlig iNfann noch völlig Weib sind, l)eiden von Natur

gleich lern stehend: wenn schon durch künstlich aner-

zogene Männlichkeit der Kktöse der Männer uns nähernd;

ebenso auch in unserer socialen Stellung, wie auch viel-

leicht in geistiger Leistungsfähigkeit, den Männern gleich

^hend.
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§. 11. Mit dem bisherigen ignorieren des Vorhanden-
... aeins der Urninge dürfte über dieses Vorhandensein nicht

länger hinwegzukommen sein. Die Frage nach der

Existenzberechtigung der Urninge verlangt eine Ldsung:

und zwar eine versöhnende. Sie verlangt eine solche

nicht wegen eines vereinzelten Individuoms, sondern im
allgemeinen öffentlichen Interesse. Stark genug möchte

schon jetzt die Klasse der Urninge sein, um ihre Eben-

bürtigkeit und Gleichberechtigung geltend zu machen.

Freilich gehört ein wenig Kühnheit dazu. Gestützt auf

den Schild der Gerechtigkeit ihrer Sache muss sie es

wageii, aus ilirer bisherigen Zurückhaltung und Ver-

einzelung niuthig hervorzutreten. So sei denn hiemit das

Eis gebrochen.

III.

NatQrwtdrlo und naturgfimSss.

§. 12. Wenn ich den Hebe, zu dem meine Natur mich

hinzieht^ so handle ich nicht naturwidrig. Wenn ich als

Urning einen blühenden und schönen jungen Mann liebe,

so handle ich nicht gegen die Natur.

Als naturwidrig handelnd könnt ihr den Urning, der

einen Mann liebt, nur dann betrachten, wenn ihr von
-der irriffen Voraussetzung ausgeht:

allen inännlieh gebauten Individuen, also auch ihm

individuell, sei Liebe zu Weibern und Horror vor

Männern angeboren, au eh ihm individuell sei die

Dioningsnatur angeboreu.

Der I'^^rning, dem Liebe zu Männern und Horror vor

Weibern angeboren ist, handelt, in Konsequenz desaen,

femer

naturgemäss,
wenn er, dem Zuge dieser angeborenen Liebestriebc

folgend, Weiber geschlechtlich flieht, und sein geschlecht-
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liches Naturbedürfnis in den Armen und in der körper-

lichen Berührung eines jungen Mannes befriedigt.

§. 13. Er handelt nämlich gemäss seiner individuellen

Natur und gemäss der Urningsnatur überhaupt, gemäs.s

der Natur des dritten Geschlechts: nicht nur secundum

naturam suam, sondern auch secundum naturani sui

g e n e r i s. • .
.

Kr handelt genau so naturgemäss, wie derDioning
naturgcmäss handelt, wie dieser nämlich secundum naturam

suam et sui generis handelt, wenn dieser, dem Zuge des

ihm angebornen Triebes folgend, sein geschlechtliches

Naturbedürfnis in den Armen eines Weibes befriedigt

j

oder wie die eine Klasse von Zwittern, welche, dem
ihnen angeborenen Triebe folgend, Männer liebt*), oder

wie die andere, welche Weiber liebt.

§. 14. Was euch Dioningen geschlechtlich ange-

boren ist, kann für männerliebende Zwitter und
für uns Urninge nicht massgebend sein.

Auch für euch ist ja nicht massgebend, was uns
oder was Weibern oder was Zwittern geschlechtlich an-

geboren ist.

Rücksichtlich der Frage:

„Was ist naturgemäss und was naturwidrig?*

ist für kein Individuum eine ihm fremde Natur mass-

gebend. Für jedes ist seine eigene Natur massgebend,

beziehungsweise die Natur des Geschlechtes, dem dasselbe

angehört, natura sua et sui generis: es mag nun Dioning,

W^eib oder Urning sein. Rücksicht jener Frage ist jedes

Individuum lediglich ex natura sua et sui generis zu

beurteilen.

Der Fisch ist rücksichtlich jener Frage nicht nach

der Natur der Vögel zu beurteilen, der Vogel nicht nach

*J Vergl. die drei Beispiele m5,nncrliebender Zwitter, in der

zweiten Schrift erwähnt.
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der der Fische; die eine Unterart der Fische und Vögel
nicht nach der Natar einer anderen Unterart, der Hecht
nicht nach der des Aals^ die Henne nicht nach der der

Ente; der Dioning nicht nach der der Weiber und das

Weib nicht nach der der Dioninge.

Ebenso kann, rücksichtlich jener Fra^e, auch für uns

Urninge lediglich unsere eigene Natur (I^nternutur) mass-

gebend sein, nicht die Natur der weiberliebeuden

Bioninge.

§. 15. Kann eure Natiu* aber an «ich nicht mass-

gebend sein für uns, so kann sie es auch nicht werden

weder

a. durch eure grössere Zahl,

noch

b. dadurch, dass der Weg der Befriedigung des ge-

schlechtlichen Naturbedürfnisses, auf welchen unsere
Natur uns hinweist^ zur Fortpflanzung ungeeignet
ist^ wahrend der Weg, auf welchen eure Natur euch
ffihrt,- zur Fortpflanzung sich eignet.

§. 16. Zu a. Uns gegenüber bildet ihr eine an 2Sahl

weit überwiegende Majorität Allein auf blosse Zahlen

kommt es nicht an, weder bei der Frage: „was ist natura

gemäss?* noch bei der Frage: „was ist moralisch oder

allgemein menschlieh erlaubt?"

§. 17. Zu b. Zur Fortpliauzung sind auch die

Zwitter untauglich, die nieisten, wenn nicht gar alle.*)

Nichtisdestoweniprcr aber ist es die Natur, welche die

Zwitter sclmf: und für die Zwitter kann, wie ihr zugeben

werdet, nur ihre eigene Natur massgebend sei% nicht

z. B. die euere, welche ihr uns aufdrängt

Dass unsere Liebesakte zur Fortpflanzung nicht taug-

lich sind, sowie dass eine innere unsichtbare Naturgewait

*) Adul d. Herautgeberv* Weitere Fonchangeii luibeii orgeboi,

dass Tiele Zwitter foripflansongsftliig siod.
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gerade zu solchen imfrachtbarcn Ijiebesakten uns antreibt

und nicht zu fruchtbaren: für beides sind nicht wir ver-

antwortlich, sondern die Natur. Der uns obliegenden

Verantwortlichkeit genügen wir vollkommen, wenn wir

dem Zuge, den eine höhere Hand — Gott oder die Natur
— in unsere Brust gepflanzt hat, nicht widerstreben,
sondern folgen. Weit-ere Verantwortlichkeit infft uns
nicht Beruhigt ihr euch nicht mit dieser Unfruchtbar-

keit nnsrer Liebesakte, verlangt ihr eine Verantwortung

wegen derselben: .so fordert diese Verantwortung von

jener höheren Hand, nicht von uns.

Geschlechtliche Berühruugen des Körpers
blühender junger Männer sind einmal das, was
der innere Naturtrieb u n s 1 ehrt. Darum sind diese

un.*!ere Liebesakte, trotz ihrer absoluten Unfrucht-
barkeit, uns uaturgemUs.s.

Was uns an sich naturgemäss ist, das wandelt also

die Unfruchtbarkeit nicht um in naturwidrig.

g. 18. Für uns Urninge ist somit lediglich unsere

eigene Natur massgebend, nicht die eure.

Nach unserer eigenen Natnr verlangen wir nun
aber auch beurteilt xu werden. Wir protestieren

gegen jeden Versuch, Regehi uns aufxuzwängen, welche

lediglich Konsequenzen eurer weiberliebenden Natur sind.

IV.

Die Ue]}uaa aaaeliorener ninnnimiliclier Lielis ist weder
vsrlimktriieli Biek uiltOielL Sie n ferfUlgai ist daher

grauäm, vngtmlit and sinnlos. Dt Isg« fsrtndi.

19. Den l rning, der, dem Zuj^e seines angeborenen

mannmännlicheu Liebestriebes folgend^ iu der körperlichen

Berührimg eines geliebten blühenden jungen Mannes sein

geschlechtlii lies Xaturbedürfnis befriedigt, straft man
gegenwärtig de facto, nämlich hergebrachter Ausl^ung
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<Ier Gesetze gemils^, als e r b r e c h e r in sämtliclu u

Deutschen Landen, mit einziger Aufnahme Bayern > )

und erklärt ihn für infam. Es trcsiliieht, weil er sein

geschlechtliches Natiirbedürfnis anders* bel'riedigt, als auf

dem Dioningfiwege, anders, als auf dem Wege, den eine

ihm fremde Natur lehrt. Es geschieht, weil die Majorität,

die aus DioDingen bestehende, ilm Dicht nach seiner

eigenen Natur beiurteilt, sondern nach der ihrigcD|

yf&l sie, einem Prokrostes gleich, ihn in das Bett der

ihm fremden Dioningsnatur einswängt

§. 20. Diese Bestrafung und diese Lifamierung des

Urnings ist nach dem Vorstehenden ebenso grausam nicht

nur, sondern auch ebenso ungerecht, ja sinnlos, als woUte

etwa ein Urning, der als Herrscher die Macht dazu hätte,

jeden Dioning als Verbrecher strafen oder inlaniiren weocu

teciner Liebesbeiriedigungin den Armen einesjungen Weihes.

Diese Bestrafung ist gerade so .sinnreich, als wollte

man — ihr werdet diesen Vergleich zulassen müssen —
die Henne dafür bestrafen, dass sie, statt lebendige Junge

zu gebären, Eier legt und brütet, oder die Kuh, dass sie,

statt ein Ei zu legen und dasselbe auszubrüten, ein

Kalb gebärt

Die bisherigen Verfolgungen der mannmännlichcn

Liebe der Urninge waren ebenso thöricht, wie einst die

Verfolgimgen der Ketzerei und Hexerei, Sie waren auch

gleich erfolglos.

*) Beziehuiipsweiso aucli "WOrttpmlyorpfs, Hannovers und Brnun-

schwoipfs. Bayern allein indess behandelt mannmännliclic Liebe völlig

korrekt. Ee erklärt ihreUebnng überall da für v/illig: straf-

los, wo Ucbung dioniscLer Liebe straflos ist, d.i. wo nickt

Exoette begangen worden, also wo nieht Gewalt attgewandt wurde, wo
nicht MissbfiMieh kin4ttohen Altert for^egt, wo ebeUehe l^adit« idcbt

erletst worden etc. Amn. d. Heraaagebmt Diese Angaben be-

sieben sieb anf die Zeit bis zum Erscbdnen des BeioibHtrafgesetabadbB

resp. bis anf die Annektierung Hannovers, von wo ab in den ge-

nannten Ländern das preassischa Gesetz angenonunen wurde.
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nNataram furo» cxpi*ilat» tamon nsqae recorrei!"

sagt Horaz.

§. 21. MannmäDoliehe Liebe ist ein NaturräUel.

Als ein solches wird jeder Unbefiingene sie anerkennen,

der auch nnr einen Augenblick über sie nachdenkt.

Xaturratsel aber löst man, soweit sie Überhaupt lösbar

sind, durch die Wissenschaft: nicht durch blindes Für-

infam-erkl&ren oder durch blindes Dreinhauen mit dem
s. g. Schwert der Gerechtigkeit, welches ja nur allzuoft

schon, Ketzern, Juden und Hexen gegenüber, als Schwert

der Ungerechtigkeit sich crM-iesen hat.

v^. 22. Beim Natnrratsel der iiianDmaiiulichcu Liebe

wird es der Wissenscholl zwar schwer werdeu, das Rätsel

zu lösen:

»yfi^ erweckt die Natur Liebe zu Männern in Indivi-

duen, an denen sie im Mutterleibe den Keim der körper-

lichen Geschlechtsorgane nicht zu weiblicher^ sondern

zu männlicher Gestaltung entwickelte?*

Nicht dagegen wird es der Wissenschaft, bei einiger-

massen sorgi altiger Untersuchung, schwer werden, zu dem
Ergebnis zu gelangen:

daS8 die ]N'atur in eiiu i Uestinimtcn Klasse dieser In-

dividuen Liebe zu Männern erweckt.

Jenes Rätsels Lösung dürfte indcss kaum schwerer

werden, als die Lösung der beiden coordinierten, vielleicht

gleich rätselhaften, Fragen:

Wie erweckt die Natur Liebe zu Weibern im Manne?
und:

Wie erweckt sie lAehe zu Männern im Weibe?
Sollte es einem Sterblichen gelingen, diese beiden Natur-

wunder zu erklärt Ii, so dürfte er von der J^Ö8ung der

soeben gestellten ]*>age vielleicht nicht mehr fem sein.

Erklärt sind diese beiden Wunder bekanntlich noch

nicht. Dies wünsche ich zu konstatieren für den Fall^ dass
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ihr mir vorhalten solltet, von mir sei jene Frage nicht

gelöst

§. 28. An Zahl bilden wir Urninge eine schwache

Minorität Aber vor Gott und Menschen haben wir das-

selbe Recht wie ihr, die ihr lediglich die Uebermacht der

Zahl, lediglich das Recht der Uebermacht, in euren

Händen habt, d. L das Recht der Gewalt Unser gleiches

Recht seid ihr nicht befugt uns zu nehmen oder auch

nur zu schmälern.

^. 24. Wer, trage ich, j?iebt euch <las liecht, uns

liineinzuz wüno^en in euern Modus der Befriedigung

des geschlechtlichen Naturbedürfni.>*s(»s, in den Modus der

Befriedigung in den Armen eines Weilje-, in einen Modus,

vor dem unsere angeborene gt^-^«. Iii* « jitliche Xaturnnlage

sich sträubt, den wir verabscheuen, «ier uns eine Befriedig-

ung mit Durchströmung lebendiger und belebender mag-

netischer Kraft, also eine wahre Liebesbefriedigung, nicht

gewährt, kurz, der uns naturwidrig ist: denjenigen

Modus dagegen, den unsere Natur uns lelirt, den sie klar

und bestimmt, mit unwiderstehlich lockender Zaubeige-

walt, uns vorzeichnet, der uns die magnetische Durch^

Strömung, die wahre Liebesbefriedigung, gewährt, der uns

der naturgemässe ist, — d. l die Befriedigung in der

körperlichen Berührung eines blähenden und geliebten

Mannes—nngm stempelnm Infiiinie und Terlireelieii*

Wer, frage ich, giebt euch das Recht, die uns natur-

gemässe Liebesbefriedigung uds

lebensliluglich zu verbieten,

und zur P.ntschädigung uns mit einer Krlanhiiis abzu-

fertigen, welche die Natur uns gebietet, mit Abseilen zu

Verse hmäiien; nn't der Erlaubnis, einen Modus zu

wählen, der uns Befriedigung nicht gewährt, der uns

naturwidrig ist, vor dem, kraft angeborener Natur, ein

unauslöschbarer Abscheu, ein horror natura^, uns zu-

riickscheucht?
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§. 25. Alle liebesakte^ welche ausserhalb der Ehe
erfolgen, inaonderheit auch die unsrigeu, pflegt ihr ans

dem Gesichtspunkte der Unzucht an&nfaesen. Dieser

G^icht^punkt fKr anssereheliche Liebesakte ist durchaus

ungenügend.

Es wäre denkbar, dass Kirche oder Staat einem Jeden

geböte, vor jedem Genüsse von Speise und Trank zu

beten oder irgend eine sonstierp Form zu beobachten, und

da«8 mancher sieh diesem Gelotc aus irgend einem Grunde

nicht fügen wollte oder könnte, also Speisse und Trank

zu sich nähme, ohne die Form zu erfüllen. Würde es

hier nicht sinnlos sein, solche Menschen deshalb gefrässig

oder Säufer zu nennen? Ja, sie können allerdings auch

gefrässig oder SSufer sein. Ebenso gut aber können sie

auch Menschen sein^ die, abgesehen von jener Nicht-

erfüllung der Form, nichts weiter thun, als dass sie ihr

Naturbedürfiiis, zu essen oder zu trinken, befriedigen.

Von Fressen und Saufen können sie ebenso fem sein,

als wer jene Form erföllt.

Aehnlich die ausserehelichen Jjiebesakte. Sie können

zwar Unzucht sein; sie kömien aber auch lediglich Be-
friedigung des gesclil eeli 1 1 ie hen Naturbedürf-
nisses sein. Letzteres können sie sein vollkommen so

gut, wie ehehclie Tiiebesakte. Kurem Gesichtspunkte der

Unzucht stellen wir daher entgegen deu Gesichtspuukt

der Befriedigung emes Naturbedürfnisses.

§. 26. Unser geschlechtliches Naturbedürfnis ist —
um dies hier anzugeben — ein solches, welches periodisch

Befriedigung verlangt, sei es eine vollständige, sei es eine

unvollständige. Letztere ist diejenige, welche in blossen

Liebkosungen und in Einsaugung jenes magnetischen

Stromes besteht, der, aus dem Körper eines jungen

Mannes ausströmend, in jeder körperlichen Beröhrung

mit ihm von ims aufgenommen wird.

§. 27. Das positive Institut der Ehe ist kein In-
Ulrick», Vindex. 8
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st i tut für uns. Weder einen Priester giebt es, noeh

einen Zivilstandesbeamten^ der ein Elieband knüpfe

swisohen uns und unserem GeUebtea Für uns existiert

also der rein menschliche Natursustand : wie fttr die Vögel

unter dem Himmel und die Thiere auf dem Felde (was

fireiÜeh nur unter Beschränkungen m verstehen ist).

D. i. für Ulis kann die Ehe nicht die Vorbedingung

sein des inoralischt n Erhuibtseins der Liebesbefriedigung,

wenierstens so lange jener Priester fehlt oder jeuer Zivil-

staudesbeanite.

§. 28. Wir sind nicht Eunuchen. Wie euch, so

gab auch uns die Natur einen Liebestrieb und ein ge-

schlechtliches Naturbedürfiiifl^ welches nach Befriedigimg

verlangt. Auch haben wir kein Gelübde ewiger
Nichtbefriedi (j: ung abgelegt Wer, frage ich, giebt

euch nun das Becht> uns zu gebieten, dass wir entweder

Weiber Heben, oder aber lebensUinglich leben sollen wie

die Eunuchen, oder als bände uns ein Gelübde? Was
würdet ihr sagen, wenn es einmal einem tyrannisch re-

gierenden Urning einfallen sollte — etwa als Repressalie

für euer bisheriges Verfahren gegen uns — das umge-

kehrt entsprechende euch zu gebieten, also entweder

Männer zu lieben, oder lebenslänglich zu leben wie tlie

Eunuchen?

4^. 29. Auch wir haben das Recht, der Liehe

Seligkeit zu schmecken ; auch wir liaben das Recht unsren

Liebestrieb und unser ge.^clilechtliches Naturbedürfiiis

zu befriedigen; auch wir haben das Recht, es auf dem
Wege zu thun, den die eigene Natur uns lehrt, nicht

eine fremde.

§. 80. Laut protestieren wir gegen den Miasbrauch,

den bisher die Dionings-Majoritiit mit ihrer Uebermacht

gegen mi8 getrieben hat

Bas Lebensglück Vieler unter uns hat sie vergiftet

durch namenlose Misshandlung und Verfolgung und durch
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Beschimpfung ihrer Ehre. Die Bosen der Liebe hat sie

mifi Allen zertreten.

§. 31. Von ihrem Standpunkte aus, welcher der eines

naturwissenschaftlichen Irrtums ist, also sub-
jektiv, mag dabei die Majorität zwar bona fide gehandelt

haben, ja optima fide. Sie ist ja von dem Irrtum be-

fangen: wir sden M&mer, wie die Bioninge sind, also

mit angeborenen Dioningstrieben.

Objektiv aber betrachtet, beging sie Unrecht, da**

zimi Himmel schreit. Auch jene, welche Hnss verbrannten,

Servet wegen .seiner Trinität'ilehre ki)])tten und Hexen
verbrannten, handelten bekanntlich optima fide.

§. 32. Allein sogar subjektiv ist ein Vox*wurf

zu mach^ und ich kann ihn ihr nicht ersparen : der Vor-

wurf grosser Fahrlässigkeit; da sie nämlich ihrerseits

unsere Natur längst einer Prüfung hätte unterziehen

sollen, einer mehr oder weniger wissenschaftlichen, um
sich zu vergewissern, ob unsere Natur denn wirklich die

der übrigen Männer sei, oder vielleicht eine ganz andere?
ob also die harten Verfolgungen, die sie volLsog, auch

gerecht seien? Niemals hat die Majorität soldie Prüfung

angestellt

Einzelne männlich gebaute Individuen seht ihr be^

harrlieh Männer lieben, Weiber aber ebenso beharrlich

g« lileehtlich meiden. Lst es nicht eine wahrhaft leicht-

fertige Schlussziebune, liioraus nun /ai scliliessen: „Also

handeln sie naturwidrig" ? Liegt es nicht ebenso nahe,

zu schliessen: „Also muss ihr geschlechtlicher Liebestrieb

von Natur wohl ein anderer sein, als der der weiber-

liebenden Männer"? oder überhaupt: ^Also müssen sie

wohl Geschöpfe ganz anderer Art sein, als die weiber-

liebenden Männer*?

g. 33. Ein Anlass, solche Prüfung anzustellen, war

namentlich, meine ich, hinreichend dringend geboten:

1) der gesetzgebenden Gewalt, ehe sie dazu schritt

8»
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vorgefundene Strafandrohungen fOr naturwidrige

neu zu sanktionieren; da ihr nämlich sehr wohl

bekannt aein musste, dass der Strafrichter gewohnt

war, mannmännliche Akte ohne weiteres unter

die natnrwidrigen zu subsummiren;

2) aber auch dem Strafrichter, so oft er dazu schritt,

Jemanden für einen mannmännlichen Akt^ als tflr

einen naturwidrigen, zu strafen;

3) den Blutsverwandten, ehe sie dazu schritten,

einen Blutsverwandten wegen niannmännlicher Liebe

zu richten und zu Verstössen;

4) ja sogar jedem aus dem Volke, ehe er Jemandem

wegen mannmännlicher Liebe seine öfientliche Acht-

ung entzog.

Ihnen allen gilt dieser Vorwurf. Mit besonderer

Schärfe trifft er die, welche neben der allgemeinen Pflicht

der Gerechtigkeit auch noch ein besonderes Band der

Liebe bindet, d. i, die Blutsverwandten.

§. 84. Mit dem bezeichneten naturwissenschaftlichen

Irrtum müssen auch die Eonsequenzen desselben fallen.

Es giebt nicht zweierlei Vernunft und Vemunftschlüsse.

Ihr müsst die Notwendigkeit anerkennen.

Nach einer aufrichtigen und unbefangenen Prüfung

der mannmännlichen Liebe, nach einer Prüfimg, welche

unter allen Umständen der Wahrheit die Ehre giebt,

welche bereit ist, der Wahrheit selbst einge\vurzelte Vor-

urteile und vorgpfasste Meinungen zu opfern, — wird

die Verfolgung dieser Liebe mit logischer Notwendig-

keit eingestellt werden müssen: die strafrechtliche, die

polizeiliche etc., sowie die der öffentlichen Meinung."*)

*) Auch disziplinariacli, d. i. bei Stfiats iienern, bat der Staat

meines £rachtens nicht das Recht, Uebuiig urnischer Liebe zn ver-

folgen. Die IcAÜiolische Kirche fordert yon ihren Dienern onbe-

dingte lebenelftngliche Nichtbefriedigung der geschlechiüehen I^ebe*

Ob diese ihre Forderung, nnter Berflckeichtignng der Zweeke der
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Den beiden vorigen Jahrhunderten war es gegeben^

die Verfolg: II Mii von Ketzerei luid Hexerei abzuschaffen.

Unsreiu J alirimoder t, ja hoffentli c Ii uiisrem

Jahrzelint, wird es vorbehält en sein , die Ver-
folgung der mannmännlichen Liebe abzuschaffen.

Unter euch Dioningen wird jeder Freund des Fort-

schreitens zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit dem Streben

nach diesem Ziele seinen Beifall schenken, ja seine thätige

Mitwirkung. Diese Mitwirkung ist hiermit erbeten.

Der Kampf, den ich kämpfe — zunächst ich allein —
,

ist zwar ein Kampf gegen die gesammte öffentliohe

Meinung. Geistliche wie Laien, gläubige Christen wie

Gottesleugner, Demokraten wie Konservative: sie alle

habe ich in seltener Harmonie gegen mich. Allein es

handelt sich hier weder um Glauben, noch um Sympathien

oder Antipathien, Hondern einmal um einfache Hinweg-

räuniung eines iiaiüi wissenschaftlichen Inliims durch

nackte Gründe und s<jdann um nackte Grn'chtigkeit.

Gründen aber wird nur der Voreingenommene sich ver-

Hcldiesscn, und Gerechtigkeit zu gewälireu wird nur der

Ungerechte sich weigern.

Kirche, recht oder billig sei, ist im höchsten Grade bestritten. Der

Staat jedenfiills hat ni ckt Uaa Keehti von seinen Dienmi das gbiche

harte Opfer ta fordern. Niemand besweifolt, daee er seine Zwecke
aaoh ohne dim Opfer erflUlen kAnne. Hat er aber dionieelien Staata-

dienem gegenüber dieses Recht nicht, so kann er es auch urnischen

gegenflbcr nicht haben. Um so weniger aber hal-| in konkreten Fällen,

der Staat dem Staatsdiener gegenüber einen Anspruch auf dies Opfer

und beziehnugbweise das Recht, disziplinarisch g'»gcn ihn einzo-

schreitcn, wenn nämlich der Staatsdioner dasselbe tbatsächlich nicht

bringt: dann, wenn er bei Knüpfung des Vcriragsverhältnisses, dem
Beiapiole der katholiwilMn Kirche nioht folgend, es nnterliess, jenes

Opfer aieh yertragsniftssig ansaahedingen.

•»
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Zweiter Abschnitt.

Jnrlstttcher HaAwelt,
dass nach Deutschlands bestehendenGesetzen
Uebung angeborener manDmännlicher Liebe,

als unter den Begnff naturwidriger Hand-
lungen nicht fallend, straflos ist, und dass da-

her strafrecbtliche Untersuchungen wegen solcher

Uebung gesetzlich überhaupt nicht statthaft sind,

beziehungsweise dass begonnene Untersuchungen

sofort Anzustellen sind.

L
Yorbandtiit UeberelBstlmmung der lex lata mtt der lex fereida.

g. 36. Zur Abschaffung der strafreclitlichen Verfolg-

ung der mannmännlichen Liebe wird es inde.ss einer

Abänderung der bestehenden Deutschen Strafgesetze

durchaus nicht bedürfen.

Mit den vorgetragenen Gnmdsäteen stimmen näm-
lich diese Gesetze in Wahrheit vollkommen überein:

zwar nicht ihrer bisherigen faktischen Handhabung
nach, da solche durch einen naturwissenschaftlichen Irr-

tuiii alliziert war, wohl aber nach ihrer richtigen, vou
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naturwissenschaftlichen Irrtümern gereinig-

ten, Handhabung.

Stellen w Urninge uns gerade unsererseits unter

den SchutK der bestehenden Gesetze! Berufen wir uns

gerade unsererseits auf dieselben!

s?. 3<3. Nach den bestehenden Deutschen Strafgesetzen

ist nämlich die Uebun^ mannmiinnlicher Liebe keines-

wegs HU sich mit Strafe bedroht, somlern ausdrücklich,

und zwar dem Buchstaben wie dem (leist» imch,

nur insofern, als sie wideriiatüiiich*j ist.

Insofern sie nicht unter den Begriff widernatürlicher

liebesakte fallt, ist sie Überall nicht mit Strafe be^

dr oht Die Widematürlichkeit ist conditio sine qua non,

notwendige Vorbedingung, der gesetsliohen Strafbarkeit**).

Bei Urningen also, denen mannmännliche Liebe an-

geboren ist, und denen darum Uebung derselben natur-

gemäss ist: schliessen die Deutschen Gesetze
alle und jede Bestrafung aus. Das Ange Ix »rensein

der maiininiinulichen lyiebc ist also nicht etwa Straf-

mi Iderungsgrund, nein:

Straf a US ä chliessuugs grund.

*) Anm 1 Horatiggeber«. Xach nrupren reicliBgerichtliclien Ent-

goheidongen werden „alle beischiafUhnlichen Akto" zwlachcii Männeni,

nicht etwa nur immissio in corpus alterius altj strafwürdig angesehen,

aaf die Veraalagaug des Beschuldigten wird dabei keinerlei Kuck-

siclit gonommen.

**l Aach das Ohristentam verbietet die IJebang mauumäan-

licher Liebe nur unter der VoraiM.*et«ing der WiderDatttrUelikeit.

Yergl. BOm. Kap. L Dici löheiiit mir fSir einen Jeden, der die Stelle

mit einiger AnfioMrinemkcit Ue^ eo onsweifellukli sn eein, daea ich

kein Bedenlcen fragen würde, mich eelbst einem Konzilicnbeschlnsee

zu unterwerfen. Kein Koniil, w^m es der Wahrheit die Ehre giebt,

konnte einen anderen Ausspruch thun. .TenoR Kapitel ist die einzige

Bibelstelle, welche ex profcBso tind ausführlich über den Gegenstand

handelt. Die übrigen sehr kurzen Stellen der heiligen Schrift sind

daher ihr gemäss zu interpretieren.

Digitized by Google



— 40 —

§. 37. Selbst der etwaige Nachweis folgenden Satses

würde vorstehende Sätze nicht beeinträchtigen:

Der Gesetzgeber sd, bei Erlass dieses Gesetses^ in

dem natnrwissenschafUidien Irrtum befangen gewesen,

dass er jeden Liebesakt von Seiten eines männlich g^ebauten

Individuums an einem Manne fiir uaiui widrig gehalten

habe. Demi thatsächlich hat er ja doch nicht

„Liebesakte von Seiten eines männlich gebauten In-

^divifluurn^' an Männern*

mit ist rate itcdroht, sondern ausdrückhch eben nur

naturwidrige Liebesakte.

Was naturwidrig sei? ob nur Selbstbellecknng und

Coitus mit Thieren ? oder ausserdem auch Uebui^ mann-

männlicher Liebe? was naturwidrig sei und was nicht?

rücksichtlich dieser Fragen ist er weit entfernt, den all-

gemeinen Begriffen irgend Schranken zu setzen, oder den

Antworten der Wissenschaft auf diese Fragen irgend vor-

zugrdfen — der Wissenschafit, d. i. hier der Natur-

geschichte des Menschen.

Bei Beurteilung mannmännlicher Liebesakte hat

daher der Gesetzgeber den Richter durcliauö nicht selbst-

ständig hingestellt und ihn seinem eigenen Urteil

überlassen. Vielmehr hat er ihn vollkoninien abhängig

gestellt von der Kntsclicidiin^ der Wissenschaft über

die Frage: ob nianninannlichc Liebesakte dem Einzelnen

wirklich naturwidrig seien? oder ob etwa die bis-

herige Ansieht, welcher keinerlei wissenschaftliche PrüAmg
zu Grunde laü:, eine irrige sei?

§. 38. Eiuzehien Falls handelt es sich daher für den

Richter lediglich um die Frage:

ob das betreffende körperlich männlich gebaute Indi-

viduum zum Geschlecht der Urninge gehöre ? d. i. ob
ihm Liebe zu Männern und Horror vor Weibern an-

geboren sei?

§. 39. Erkennbar ist dies daran:
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1) In welcher Bichtung beim Eintritt der Puber-
tät die Geschlechtsliebe in ihm hervortrat, ob auf

Weiber, ob auf Männer gerichtet?

2j In welcher Richtung seit Eintritt der Pubertät <lie-

selbe sich kundgab?

Aus Einzelheiten i«t beides ziemlich leicht zu kon-

statieren. Der Urning entwickelt sich nämlich, in

Rücksicht auf Eintritt der Pubertät etc., ganz analog

dem Dioning und dem Weibe.

3) An dem weiblichen Habitus, der erkennbaren

äusseren Erscheinung des in uns wohnenden weib-

lichen Elements.

IL

GesetzUelie. dtr StaatslieliOrde oMl«o«nile, Btwtislast nil

Inhalt dasm ilr zu arhrtnoantfan, zi ainar Bastraflmg gaaalz-

licH arfiDrilarllalian, Bawalaaa.

§. 40. Irre ich nicht, ist überall, in unserem ganzen

Deutschland, bei denunzierter inininmiinnlieher Tiiebe der

bisherige Brauch folgender. l>er Denunziat wird vou den

Dienern des Gesetzes nicht einmal befragt:

in welcher Richtung beim Eintritt seiner Pubertät

seine G^hlechtsliebe hervorgetreten sei?

geschweige denn, dass von ihnen Material zusammen*

gesohafit werde, um ihrerseits ihm den Beweis zu
liefern, auch ihm, wie anderen männlich gehauten

Individuen, sei Liebe zu Weibern angeboren und Horror

vor Männern.

Und doch ist ja jedem Angeklagten der Anklage-

grund zu beweisen, und zwar der gesamte Anklage-

grund, also — besteht dieser in einer Copitlative — seinen

1) e i (1 e n Bestandteilen nach. 8o ist z. B. bei Ehren-

krUnkungen dem Angeklagten zu beweisen nicht nur a)

das factum injuriaborium, sondern auch b) der auimus



injuriandi. Beim Kanieradeudiebetahl nicht nur a) der

Diebstahl^ sondern auch b) das Eameradenverhältnis.

Dort ist der animus injuriandi Vorbedingung der Stra^

barkeit des injuriatorischen Faktums, hier das Kameraden-

verhttltnis Vorbedingung der Strafbarkeit des Dieb-

stahls alfl Kameradendiebstahl.

4:1. Hier also ist dem Angeklugteu zu beweisen:

nicht nur

a) dass er in korperliclier Berührung eines Mannes

einen Liebefiakt begang:en habe;

sondern auch

h) dass die Vorbedingung der gesetzlichen ätraf-

barkeit eines solchen Aktes erfüllt sei,

d. i.

dass Liebesakte an Männern ihm widernatttrliell 8eien,

dass also die Liebe des Dionings zu Weilwm und der

Horror des Dionings vor Männern

aaeh ibm
angeboren sei.

§. 42. Das Angeborensein der Dioningstriebe ist

keineswegs etwas, was bei männlich gebauten Indivi-

duen sich ohne weiteres von selbst versteht. Da
nämlich die Natur, wie gezeigt, einer zahlreichen Klasse

von Menschen neben männlichem Körperbau JAehe zu

^liinnern und Horror vor Weibern einpflanzt, so beweist

für die Frage:

„Sind dem Denunziateu die Triebe des Dionings an-

geboren sein männlicher Körperbau

gar nichts.

Unmöglich kann eine ganz vage Präsumtion: «auch

dem Denunziateu werde woU Liebe zn Weibern ange-

boren sein*, die Stelle des Beweises vertreten. Bei jedem

einzelnen Individuum ist es ja rein quaestio facti, ob

ihm Liebe zu Weibern oder zu Männern angeboren ist.

€rerade so gut könnte man in anderen Fällen in Ver-
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tretiingder Beweisführung pifisiimiereii: «DenunsUt werde

wohl geflUscht^ betrogen^ fidsch geschworen haben**, und

auf solohe Pj^umtion hin verurteilen.

§. 43. Es ist meines Ermessens eine Missachtung

nicht nur und Geringschätzung gegen uns, nein g^eradezu

eine Ungerechtigkeit, dass der bisherige Brauch über den

Punkt der dem Denunziaten angeborenen Richtung der

Geschlechtsliebe so einfach und leicht hinweg.schlüpft: in

der öffentlichen Meinung, wie am Gericht, (iehört denn

dieser Punkt, der dooh die gesetzliche Vorbedingung der

ötrafbarkeit ist, zu jenen minima, welche „praetor non

curat?" Ist er nicht vielmehr der An gelpunkt,

um den sich die Untersuchung zu drehen hat?

III.

UnmOollchkeit, diesen Beweis zu erbringen, und demnach ge-

seuiicbt Onzulissigkslt ein«r straflrsclitUclisii Dnttrsiahaiig.

§. 44. Das Angel)orensein der Dloningstriebe wird

man einem Urnmg nun und nimmermehr nachweisen

können.

»Sobald der Richter zu der Ueberzeugnng gelangt,

auf diesen Nachweis komnif es an — und er kann

sicli unmöii-lieh dieser Ueberzeugung verschliessen —

:

können wir, uns unter den Schutz der bestehenden Ge-

setze stellend, allen Denunziationen und Kriminalimter-

suchungen, allem schwarzen Verrat, getrost ins Auge
sehen.

Und wenn auch hundert Zeugen uns vorgeführt

werden, Personen, die von unserem 14. oder 15. Lebens-

jahre an tmunterbrochen mit Argusaugen uns beobachten:

dennoch werden sie nicht im Stande sein, auch nur die

geringste Aeusserung geschlechtlichen Liebesgefühls für

ein weibliches Wesen aus irgend einer Periode
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unseres Lebens zu bezeugen. Für das Gegenteil ge-

rade, fiir unsere halbweiblichc IJrningsnatur, werden sie

Zeugnis ablegen müssen. NamenÜicb für den uns an-

klebenden weiblichen Habitus, sowie für eine durch-

aus weibliche Gemütsart^ werden sie durch Mitteilung

von tausend kleinen einzelnen Zügen Zeugnis ablegen

müssen, also für jene naturwissenschafUiche Eigentfim-

lichkeit der Urninge, welche dieselben von den Dioningen

scharf unterscheidet, und welche ich in der zweiten

Schrift anfuhren werde als tinen der Haii|>tbe\veißgriiii<le

fiir unsere siugulaire und selbstständi^e Natur. Je sorg-

fältiger der untersucheude Richter hier forscht, desto *

deutlicher wird das direkte (icgentcil aus Tageslicht

treten von dem, was er nach dem Gesetz uns zu beweisen

hat, ehe er daran denken darf, uns zur Strafe zu ziehen.

Er wird sich bald überzeugen, dass die gesetzliche Vor-

bedingung der Verhängung einer Strafe nicht vorhanden sei.

§. 45. Eine Untersuchung wegen Ehrenkrttnkung wird

der Untersuchende pffichtmfissig einstellen, sobald er sich

überzeugt^ ein animus injuriandi liege nicht vor, der An-
geklagte habe z. B. im Schlaf einen beleidigenden Aus-

druck ausgestossen oder in der Fieberphantasie. Es wäre

offenbar pflichtwidrig, die Untersuchung fortzusetzen,

lediglich in der zwecklosen Absicht, zu konstatieren, w^elche

beleidigenden Ausdrücke der Denunziat un Schlaf etc.

ausgesprochen habe.

Die Analogie dieses Falles ist bei uns vollständig zu-

treÜ'end. Sobald der Untersuchende von unserer absonder-

lichen Urningsiiatur sich überzeugt, welche die Uebung
mannmännlicher Liebe als unsnaturge mSss erscheinen

lässt, beziehungsweise, sobald er sich überzeugt, uns das

Vorhandensein der Dioningsnatur in uns nicht nachweisen

zu können: ist es för ihn lediglich zwecklos, zu kon-

statieren, welche einzelnen Liebes akte zwischen dem
Urning und einem jungen Manne in körperlicher Be-
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rührung vorgekommen seien, weil hier die gesetzliche

Vorbedintj;un g zum Einschreiten fehlt. Von dem
Augenblick an, in welchem beim Untersuchen-
den die Ueberze ug u ng von unserer Urnings-
natur eintritt, beziehungsweise von der Un-
möglichkeit der bezeichneten Beweisführung:
kann gesetzlich eine Untersuchung wider uns

nicht geführt, beziehungsweise nicht fortgesetzt

werden.

IV.

Widerleguno eines Einwaudes.

§. 46. Dem möchte man erwidern:

,Für die Strafbarkeit oder Straflosigkeit mannmünn-
licher Liebesakte sei keinesweges nur die Frage enir

scheidend: ,ob dieselben uns naturgemäss seien?*

sondern auch die: ,ob sie dem, den wir lieben, natur-

widrig seien ?^ Handle auch der eine, das Subjekt,

seiner Natur gemäss, so sei doch für den anderen, fiir

das Objekt, die Handlung naturwidrig. Durch Vor-

nahme des lur das Objekt naturwidrigen Aktes wider- •

fahre dem Objekt ein Unrecht, das am Subjekt zu

ahnden sei."

Auf den ersten Blick ist dieser Einwand schlagend. Allein

ihn widerlegen nachstehende Gründe. Bei denselben haben

wir folgende Begriffe zu unterscheiden, welche sich aus

diesem Einwand selbst ergeben: ^strafbar wegen subjek-

tiver Naturwidrigkeit und ,strafbar wegen objektiver

Naturwidrigkeif^. Unten werden aber noch die femer

zu unterscheidenden Begriffe hinzutreten: „naturgemSss

aus subjektiven Gründen** und , naturgemäss aus objektiven

Gründen.''

§. 47. L Dieser Einwand scheint in der Thai auf
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einer VerwechBlung zu beruhen, nSmlich auf einer Ver-

wechslung folgender Begriffe: «Yomahme eines Liebes-

aktes an einem jungen Manne wider dessen Willen'^ und:

„Versuch, an ihm, aber mit seiner zu erlangenden Ein-

willigung, einen Liebesakt vorzunehmen.** Eine ratio hat

der Einwand nur im erateren Falle, d. i. nur dann, wenn

wir mit Gewalt, wider .seinen Willen, Liebesakte

an ilim vornehmen (beziehungsweise vonMinehmen ver-

suchen), nicht wenn wir mit seiner Einwillig-

ung sie vornehmen (beziehungsweise versuchen, sie mit

seiner Einwilligung vorzunehmen). Wo seine Ein-
willigung fehll^ da ist er allerdings aus dem
Gesichtspunkte des Objektes an betrachten^ dem
ein zu sühnendes Unrecht geschehen ist: und

da trifit die Strafbarkeit qds. Wo sie dagegen vorliegt,

da ist so gut er Subjekt (Uriieber) der betreffenden

Handlung, wie wir. Ist dann die Handlung ihm natur-

widrig: nun, so ist er ja selber Urheber der an ihm

vorgenommenen ihm naturwidrigen Handlung, und so

kann vernünftiger M'eise nnr er strafbar sein für die

Urheberschaft einer ihm naturwidrigen Handlung,

niciit für die Urheberschaft einer uns nicht natur-

widrigen Handkmg. Von einem ihm widerfahrenen
Unrecht^ wie der Einwand will, kann hier nicht die

Hede sein. Volenti non fit injuria« De se queri debet

Um so mehr muss die Verantwortlichkeit ihn selber

treffen, als er seine Einwilligung ja leidenschaftslos gab:

während z, B. das Mädeheu, das deFn inngen Manne
Liebesgunst gewahrt, bestoehen zu sein ptiegt durch die

Glut eigener Triebe. Der junge Dioning ist dem Mädchen
gefährlich: nicht wir dem Dioning,

§. 48. U. In der That scheint aber auch für den

Gesetzgeber, indem er natur\vidrige Liebesakte fih'

strafbiu- erkläitc, nur subjektive ^aturwidrigkeit mabi>-
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gebend gewesen jsu seiD, nicht auch eine etwaige

objektive.

Dafür finden sich teils rationelle, teils positive An-

haltspunkte.

I. Ratioselle Anhattspunkta.

§. 49. a) Für meine Ansicht streitet der innere Grund,
*

den ich oben §. 17. angeführt habe:

„Der uns obliegenden Verantwortlichkeit ge^

,nfigen wir, wenn wir dem Zuge, den eine höhere

^Hand in unsere Brust gepflanzt hat, nicht wider-

„streben, sondern folgen. Weitere Verantwortlichkeit

,trifft uns nicht*

Duss dasjenige, wozu dieser Zug höheren rrsp!*un<i:s uns

antreibt, dem anderen rnrt^licherwpise naturwidritr ist,

dafür äind wir nicht mehr verantwortlich. 8o weit r* i Iii

unsere Verantwortlichkeit nicht. Ks genügt, wenn wir

keine Exzesse begehen, keine Gewalt anwenden etc.

Dies ist Vernunft und natürliches Recht: und nchwer-

lich hat der Gesetageber von Vernunft und natürlichem

Becht abweichen wollen.

§. 50. b) Für meine Ansicht spricht auch noch ans

einem anderen Gesichtspunkt die mutmassliche Absicht

des Gesetzgebers. Schwerlich hat derselbe irgend einem

der Staatsbürger, irgend einem Menschen, der weder

Eunuch ist, noi*h ein Gelübde al)*;* kgt hat, unter An-

drohung von Kriiiiiiiaistrafen auferlegen wollen, sein ge-

schlechtliches Natiir})c(lürl"nis8 «eine ganze Lebens-
zeit h i ndurch niemal8 auf dem Wegr, den natura

sua et sni gcneris ilin ielirt, zu befriedigen.

Schwerlich hat er die Absiclit gehabt, ihm die Aus-

übung eines seiner unbestreitbarsten Menschen-
rechte zu versagen. I^nd ferner: wie Dioningen und

Weiber!i_, so ist auch uns die Befriedigung des geschlfecht^

liehen Bedürfnisses oft mediainisohes Heilmittel;
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n&nlich die iinfi oaturgeinSsse. Denn diese allein ist für

uns mit der Einsaugung des magnetischen Stromes ver-

bunden. Sollte nun er^ der weltHche Gesetzgeber^ wirk^

lieh wohl die Absicht hegen^ irgend einem der Staats-

bürger den Gebrauch dieses Heilmittels unter Androhe

. ung von Kriminalstrafen zu verbieten? Nach der ent-

gegenstelieiideu Ansicht aber würde er gep;cn sämtliche

urnisch geborene Staatsbürger gerade diese aller Ver-

nunft wahrhaft Hohn sprechenden Absichten hegen, ja

diese natnr widrigen Absicluen: gegen die übrigen
»Staatsbürger nicht. Alle \ orwürfe der Ungerechtigkeit,

welche oben in Abschnitt 1. unter IV. begründet worden

sind, würden ihn treffen. Naturwidriges verbietend, würde

er selber naturwidrig handeln.

2. Positive Anhaltspunkte.

§. 51. a) Bei der Strafbarerklärung des Goitus mit

einem Thiere ist dem Gesetzgeber offenbar nicht mass-

gebend gewesen, dass dieser Coitns dem Thiere natur-

widrig ist, sondern nur, dass er es dem Menschen ist

Wäre nur beim Verbot der 'Liebesakte zwischen Mann
und Mann n eb en der su b j ekti ve n Naturwidrigkeit auch

noch die objektive ihm massgebend gewesen, wieder

Einwand behauptet; wUre also noch ein zweites selbst-

ständiges Moni cn t der Strafbarkeit hinzu ge-

treten: so hätte er Liebesakte zwischen Mann uud Mann
vernünftigerweise höher, etwa doppelt so hoch, für

strafbar erklären müssen, als Coitus zwischen Mensch

und Thier. Da er beide Akte aber nur mit ein und der-

selben Strafe bedroht» so folgt per argumentum ex contrario;

in beiden Fällen war für ihn nur die subjektive
Naturwidrigkeit massgebend.

§. 52. b) Damit stimmt auch die Auslegung der täg-

lichen deutschen Strafbestimmungen nach ihrem histo-

rischen Ursprung überein. Sie alle wurzeln in der Earo-
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linay indirekt in Böm. I. Erstere aber spricht nnr von

Akten: a zwischen Mann und Mann, b. Weib und Weib,

c. Mensch nnd Thier; die Bibelstelle nur von den beiden

^\_kten a. und 1). Mit den Akten a. b. c. drückt sich aucli

noch <la.s (»sterrcieliische Strafgesetz von 1851 aus. Hie-

iiaeh ist also anzuaehnien, die neueren Gesetze wollen

ebenfalls nur die drei Akte a. l). c. mit Strafe bedrohen.

Ist aber dieses richtiir, so kommt nur die Strafijarkeit

wegen subjektiver Naturwidrigkeit in Betracht, uieht auch

die wegen objektiver: d. i. sobald ein bestimmter Akt dem
Subj ekt nicht naturwidrig ist, ist er auch nicht strafbar.

Denn nach dem Ausgeführten ist der Urning nicht M ann,

sondern 2witterartigesMannweib mit weiblicher Richtung

der Geschlechtsliebe. Liebesakte zwischen einem sol eben
Individuum und einem Manne sind aber nicht mit Strafe

bedroht^ sondern zwischen Mann und Mann. Und zwar

dieses sowohl dem Worte nach, als dem Sinne nach.

Denn der Gesetzgeber, welcher von Mann und Mann
sprach, dachte dabei ohne allen Zweifel auf beiden Seiten

nur an einen wirklichen Mann.

§. 53. III. Aus einem höheren Gesichtspunkte end-

lich ist es sogar ül)erhaupt in Abrede zu stellen,

dass es dem jungen Dioning naturwidrig sei, Liebes-

geuuss uns zu gestatten.

Denn wohl verstanden: der Liebesakt zwischen

Dioning und Weib, der dem Dioning doch naturgemäss

ist) ist ihm keineswegs bloss aus s n b j e k t i v en Gründen
naturgemä.ss, sondern in gleichem Grade auch aus obj ek-
tiven. D. i. nicht nur desshalb ist derselbe ihm natur-

gemäss, weil er in diesem Akte einen ihm selber nar

tfirlichen Liebesgennss gewährt. Dasselbe gilt nmge-

kehrt D. i. auch dem Weibe ist dieser Liebesakt aus

dem angegebenen doppelten Gninde naturgemSss.

Ganz ebenso aber ist nun der liebesgennss zwischen

Urning und Dioning, dem Dioning subjektiv zwar un-
Ulriekt, Vlnaex. 4
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natürlich, weil der Dioning nämlich in demselben einen

ihm selber natürlichen Lichesgeniiss nicht geniesst.

Wohl aber i>st derselbe objektiv dem Dioning natürlich,

weil er nämlich in demselben einen dem Urning natür-

lichen Llebesgennss gewihrt»

Diese objektive Natürlichkeit liegt darin begründet,

dftBs die Natur dem jungen Dioning die wundersame

Fähigkeit verliehen hat, dem Weibe wie dem Ur-
ning den vollen reinen Liebesgenuss mit magnetischer

Durchströmimg zu gewähren*).

In gewi&seai Grade analog ist der Fall, wenu junge und

kräftige Personen des einen oder anderen Geschlechts

mit alt<in, schwachen oder rekonvaleszonten Personen in

körperlicher Berühnintr im Rette zubringen und durch die

von ihnen auspellende Lebenskraft die Lebenskraft jener

beleben und stärken. Dies hat noch niemand ihnen

naturwidrig erklärt. (Uebrigens ist dieses Zubringen im

Bette mit alten etc. Personen den jungen schädlich,

die körperliche Berührung mit einem LTming dem Dioning

aber nicht, vorausgesetzt, dass der Urning nicht etwa

ebenfalls alt» schwach oder rekonvsleezent ist) [Vergleiche

Übrigens noch §. 99. u. 100. der zweiten .Schrift]

Diese objektive Natürlichkeit füWt also eben&Us nicht

anter das: „Minima non curat praetor".

Jenes subjektive unnatürliche wird nun aber ab-

sorbiert durch dieses objektive natürlich. Beides ist mit-

hin gegen einander aufgehoben.

§. 54. IV. Nun aber kommt noch hinzu, dass der

Wortlaut der betreffenden Gesetze .'5eil)st in der That

*) Dem Weibe, dem Urning and anchdem mllnnerliebendeD Zwitter.
(Siehe oben § \^.) Hätte der Einwnnrl Recht, so wäre mch (dieser

Zwitter strafbar für emen Liebesakt zwischen ihm nnd »^inera jungen

Dioning, welcher einwilligt.. Selbst der MüijHtor'öcbe Zwitter, welcher

eiiieu Mauu förmlich heiratete, wäre strafbar. Denn diesem Manne
waren die Lieberakte swiidien ihm und dner Zwitter-Gattin,
BUbjekÜT betrschteti j« doeh licherlidh nieiht natllrUeh.
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keinesw^ das entiiSlt, was der Einwand dann an finden

soheintw Der Wortlaut ge^Uirt durchaus keinen Anhalts-

punkty eine zwiefache Strafbarerld&rung darin zu finden^

eine aus subjektiven Grrttnden, wegen subjektiver Natur-

widrigkeity und daneben eine andere aus objektiven

Grflnden, wegen objektiver Naturwidrigkeit. Nur eine

vielmehr ist darin zu finden, welche aber, als das Zu-

nächstlicgende, als die aus subjektiven Gründen aufzu-

faKsen ist. Die aus objektiven Gründen darin zu befinden,

dafür gewährt der Wortlaut des Gesetzes überall keinen

Anhaltspunkt.

§. 55. V. Sollte nach allem irgend ein leiser Zweifel

noch übrig sein, so gilt der calculus Minervae. Als im
Kath zu Athen zwölf Stimmen ein schwarzes suffiragium

abgaben, zwölf ein weisses, und der fiat ratlos war:

da erschien Pallas Athene und warf einen weissen Stein

in die Urne.

§. 56. Die Aufhellung des bisher verbreitet gewesenen

naturwissenschaftlichen Irrtums stürzt die bisherige

Handhabung der bestehenden Gesetze. Die bisher

vollzogenen Bestrafungen iSsst sie im Lichte bona fide

begangener Justizmorde erscheinen.

Alle Juristen rufe ich auf, ihre Stimme zu erheben,

auf dass der Fortsetzung bona Ilde begangener Justiz-

morde ein Ziel gesteckt werde.

Carl Heinrich Ulrichs.
CNuim NmiwmSmi)

Braok von G. Beiohtrdt in Groitssch.
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Im Verlane von May Spolir in Leipzigs sind in

neuester Zeit fol.ü:ende Schriften über die Frage der Homo-
sexualität erschienen:

Das Kecht des dritten Geschleehts» Von James von
Wil])ort. Preis Mk. 1.

—

Die Männer des Rätsels und der § 175 des deutschen
Reichsstrafoesetzbuchs. Ein Beitrag zur Lösung einer

brennenden Frage. Von Ludwig Frey.
Preis Mk. 4.

—

Die krankhalte Lie1>e. Eine psycho-padiologische Studie
von Dr. Emil Laurent, früher Arzt im Haupt-
krankenhaust der Pariser Gefängnisse. Preis Mk. 4.

—

Die homogene Liebe und deren Bedeutung in der freien

' Gesellschaft. Von Edward Carprntor.
Preis Mk. 1.20

Die verkehrte Gesehlechtsempflndung oder die mann-
männliche und wtibweibliche Liebe. Von Dr. med.
Norbert Grabowsky. 2. vermehrte Auflage.

Preis Mk. 1.20

Der KontrlrsexVftliBmils inbezug auf Elie und Frauen-
frage. Preis Mk. —.80

Der Eros und die Kunst. Ethische Studien. Von
Ludwig Frey. Preis Mk. 6.

—

Die hellenische Liebe in der Gegenwart. Psycho-
logische Studien von Otto deJoux. Preis Mk. 4.

—

Der Urning vor Gericht. Ein forensischer Blalow. Von
Dr. Melchior Grabe. F^is Mk. —.50

Die Enterbten des Lieliesgliickes oder da.s dritte Ge-
schlecht. Von Otto de Jou.x. Preis Mk. 4.

—

Der Fall Wilde und das Problem der Homosexualität
Ein Prozess und ein Interview von Os Sero.

Preis Mk. L50
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Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe
dtT Frauen und Männer zu Personen des eigenen

Geschlechter Von Dr. med. Th. Ramien.
Preis Mk. 1—

Bas Problem der Homosexualität. Von Oswald
Oskar Hartnumn. " Preis Mk. 1.

—

Die maimweibliche Natur des Menschen mit Berück-
sichtigung des psychosezuelleu Hermaphroditismus.

Von Br. med. Norbert Grabowsky.
Preis Mk. 1.

—

Die Schuld der Täter oder Ist die gleichgeschlechtliche

Ja Ate eine Sünde? Von Hans Henna nn.

Ein Weib? Psychologisch-biographische Studie über eine

Kouträrsexuelle. Von * * Preis Mk. 4.

—

Die Verlagsbuchhandlui^ von Xax Spohr in Leipaig
empfiehlt femer:

Der KontrSraexuale vor dem StrafHchter. Von Prof.

Dr. V. Krafft-Ebing. Preis Mk. 3.—
Strafgesetz und widernatärliehe Unzucht von Dr. med.

V. Krkelens. Preis Mk. 1.

—

Die konträre Sexualeuipfiuduug. Mit Bemitzaug amt-
liehen Materials. Von Dr. med. Alb, Moll.

Preis Mk. (>.

—

Psychopathia sexualis mit besonderer Berücksichtig-
ung der kontrftren Sexnaleinpllndung. Von Prof.

Dr. K V. Krafft-Ebing. Preis Mk. 10.—
Neue Forschungen auf dem Gebiet der Psychopathia

sexualis. Von Prof. Dr. v. Krafft-Ebing.
Preis Mk. 8.t)U

Das konträre Geschlechstgefühl. Von Ellis und
Synionds. Preis Mk. 6.

—

Untersuchungen über die Libido sexualis. Von Dr.

med. Alb. Af oll. 2 Bande. Preis Mk. 18.—
Die Entwiekelnng der Homosexiialit&t von Marc

Andr^' Raffalovich. Preis Mk. 1.20

Naturrecht oder Terbreehenl Eine Studie über weib-
liehe Liebe hei Männern und umgekehrt. Von
Johannes (Inttzeit. Preis Mk. 1.20

Rubi. Eine Novelle. Von Aurelius. Preis Mk. 3.

—



Verlag von Hax SpoJir in Leipzig.

Die

Merlitea te
oder

Das dritte Geschlecht.

Von

Otto de Joux.

Preis 4 Hark. Freis 4 Harle.

Ein durchaus eiprciiartigcs Buch, welches in alien Kreisen der

Gesellschaft hohes Interesse wachrufen und berechtipftes Arifscheii

erregen wird. Der als Aesthefiker bestbekannte Autor behandelt in

demselben das bisher ungelöste Problem der ZwiUf räeelen, daa ganze

vorkehrte geistige und sexuelle Empfinden aller unglücklichen Men-

sehen, in deren Brust zwei Seelen wohnen, jener Männer also, welche

durchaus als Frauen, jener Pranen, welche ganz als Mfilnoer fühlen

und begehren, handeln und lieben, in ungemein fesselnder, klarer

nnd geistvoller Weise. Es finden sich in diesem, sowohl der rorm

als düm Inhalte nach ansgezeiokueten Werke, Biographien hervor-

ragender Zwictlingo, Fri^rmente arm Tagebadiem, seltsame erotische

Erlebnisse, Poeden und Sdülderongen, alle die gehmawk Entailek-

nngen, Verirrangen vnd UMlgliolimi LeUm dat MnidqiaMihleclitei

in aaNgeadam Weehial, welche geeignet eind Uber daa Laben dieier

merkwMigaD Doppelmeneolieii, daveo Bxiatena Idehar in tiefttee

GehriniDis gehfiUt imd sogar dan vnivafaell GeUldaton, dem herfofw

ragendan PlifcliologeD ein Bveli alt atbjBinlBeliain Inhalte geblieben,

hellatea Ideki an Terbraiteii.

mr können demnach dieee nene Uttoruieche Btaeheinimg Jeder*

mann aaf dae Wlnnete anempfehlen.
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Verlag von Max Sjiohr in Leipzig.

Ein Deues, epochemachsndas Werk über das

Problem der lomosexnalität

Der Eros und die Kunst
Ethische Studien

von

Ludwigr Frey.
356 Seiten Oktav, Preis 6 Mark. ^

Ein in der litterarischea Welt Dcutsclilands angesehener Schrift-

steller, dem das Manuskript vorgelegen, äussert sich über dasselbe

folgendermassen

:

i^Bm WtA wird QVMuriehÜiöIi ii11g«niein eine grosse Uöbei^

nwohiing lieiTOiTiif«D nnd fanm insofem scniationell genannt wwd«i
als es «in ganz nenes Forschungsgebiet egedilieest nnd andere Be-

strebungen in der Richtung der modernsten psychologischen Untor-

inchangen er^än^t und erweitert Es behnnrlclt einen Wissenschaft-

liehen Gegenstand, dem erst in den letzten Jaliiz- linli ti eine Gruppe
OD Gelehrten n&hergetreten ist und der noch immer durch ver-

altete Vorurteile verschleiert und verzerrt erscheint. In unmittel-

baiw, wenn aooh nicht beabaichtigter Yerbindnng mit den epoolie-

maebendMi Anfkllningen, ippI<^ durch den berflhmten Ptoydhiater

Krafft-Ebing gegeben worden, gewährt das Buch ausftlhilielierai

anf aorgftltigen und gewissenhaften Studien beruhende Mitteilungen

ßher eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, anf welche in den

Monographien von Kraftt Ebing, Mnl! u. a oft Bezug genommon
ist; es kann alsü gtnvissermassen alb Ergänzung zu den letztci » n

gelten. Der sittliche Ernst, mit dem der Verfasser an seine Auf-

gabe beraairitt, irird «ein Weik vor jedem Mitsventin&iiHa adifltnii

nnd demaelben «ne geaditete SteUnng nater den Kofitftten anf dem
Gebiete der Aesthetik nnd Pqrcliologie •ichem.''

Sowohl bei ausübenden Künstlern als Kunstfreonden irie ni<^
minder bei Aerzten, Psychologen, Geistlichen, Erziehern und nament-

lich Juristen, kann rlnm Bnohe eine wohlwollende Auünahme in Ans*

sieht gestellt werden.
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Vorlag von Max Spolir in Leipzig.

§ 175 let R8ielustnif|8S8tzliBCfei

Die homosexuelle Frage

im Urteile der Zeitgenossen.
Bearbeitet von Dr. med. M. HirocMeld.

Preis Mk. 1«50«

In der Zeitschrift «Der Natnrarat** urteilt der bekannte Selnlft-

steller R. Gerling folgendermassen über diof3cs Buch:
Ich begrüBse das Erscheinen dieses Buch* h mit hoher Freude,

denn es wird berufen sein, breite Schichten des Volkes über die

Bedeatang der verkehrten Geschlechtscmpfindung aafzaklären. Mit
heissem Bemühen hat auch Schreiber dieser Zeilen seit Jahren
daran gearbeitet, diese Aufklärung zu verbreiten, aber ein Buch
— diMM Badi Termag mehr, and es eoUte in keiner Bibliothek
fehlen. Ganz und gar 8chliesse ich mich dem Ausrufe eines be-
kannten Juristen an, der d<in Verfasser schrieb: „Das ist kein

Buch, das ist eine That!" — Wahrlich es gehört Mut dazu, diese
Frage öffentlich zu diskutieren. Dr. Hirschfeld hat diesen Mut
gefunden, Tausende, die dem dritten Geschlecht, den ^P^ntcrbten

des Liebes^lücks*' augehören, werdcns ihm danken, und wenn er
ieHeicht hier und dort verstfindnisUwen Anfeindungen begegnen
sollte, so mag ihn das Wort Simons, des Galiläer.s, erheben, welches
er seinem Buche als Motto vorangestellt hat: „Höher als Gesetz
und Opfer stellt die Liebe!**

Das Kind und die

geschleehtliche Entwickelung.
Von Robert Dencker.

Preis 1 Mark«

Das Buch bebandelt in wissenschaftlicher Weise sein Thema er-

schöpfend und ist deshalb namentlich fflr Eltern sehr lesenswert, da

sie eine Fülle yon behenigeniwerteD Mahirangen nnd Baischiftgen

in dem Buche findeo «erden.

Digitized by Goog



Im Verlage von Max Spolir in Leipzig sin.l neu

erschienen sämtliche Schriften von

Karl Heinrich Ulrichs,
(Nuina XiiiiianUus)

weiland kgl harinuv. Ainlsassossop

und zwar:

„ViiHlex**. Sozial-juristische Studien über mann-niännhche

. Geschlechtsliebc.

„Tnclnsa^. Antliropologische Studien über mannmännliche

Geschlechtsliebe.

„ViiHÜcta" Kampf für Freiheit von Verfolgnnor.

„Foriiiatrix". Anthrojxdogische Studien über uruische

Liebe.

^Ara spei**. INforalphilosophische und sozialphilosophische

Studien über urnische Liebe.

^Gladius flireiis**. Provokation an den deutschen Juristen-

tag.

^Meuinon^. Die Geschlechtsnatur des mannliebenden

Urnings. Körperlich-seelischer 1 lermaphroditismus.

2 Teile.

„Incubus"^. Urningsliebe und Blutgier.

„Argonaiitieus'*. Zastrow und die Urninge des pietist-

ischen, ultraiMoutanen und freidenkenden Lagers.

„ProilictheilS'^. Beiträge zur Erforschung des Nati'.rrätsels

des Uranismus und zur Enirterung der sittlichen und

gesellschaftlichen Interessen des Urningtums,

„Araxes". Ruf nach Befreiung der Urningsnatur vom
Strafgesetz

„Kritische Pfeile". Denkschrift über die Bestrafung der

Urningsliebe.

Die erste Ausgabe dieser Schriften ist im Buchhandel

bekanntlich längst vergriffen, antif juarisclie Exemplare sind

selten und ev. nur zu enorm hohen Liebhaberpreisen zu

haben; es wird daher die Xeuherausgabe die>er hoclw-

interessanten Werke weiten Kreisen sehr willkommen sein.

Jedes Werk ist auch einzeln käuflich. Bestelluniren

erbitte.
Verlagsbuchhandlung.
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